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1 Einleitung des Planung

1.1 Erfordernis der Planaufstellung

Die Gemeinde Ostseebad Prerow strebt eine qualitatsorientierte Entwicklung ihres
kurortlichen und touristischen Angebots an. Laut Beschluss der Gemeindevertreter-
sitzung vom 12.05.1993 wird Mr Prerow langfristig das Pradikat Kneip-Heilbad bzw.
Seeheilbad angestrebt. Damit soli die Wettbewerbsfahigkeit der Gemeinde sowie der
Kur- und touristischen Betriebe auch langfristig gesichert werden.

Beim Bereich des Hauptubergangs handelt es sich urn die bedeutendste touristische
Kernzone. Er bildet den direkten Strandzugang vom Ortskern aus. Zudem befinden
sich hier die einzigen gastronomischen und kulturellen Einrichtungen sowie Laden in
direkter Strandnahe. Es ist zudem der einzige Standort, an dem sich zumindest eine
kleinere zusatzliche touristische Infrastruktureinrichtung in direkter Ostseenahe ver-
wirklichen 'asst.

Aufgabe der Planung 1st es, die folgenden Ziele der Tourismusentwicklung sowie der
allgemeinen Ortsentwicklung der Gemeinde Ostseebad Prerow fur den Bereich
HauptObergang planungsrechtlich abzusichern:

• Erganzung der infrastrukturellen Einrichtungen fill- den Strandbereich und Wei-
terentwicklung der bestehenden Einrichtungen.

• Entwicklung der Flache sOdlich des Warmbads fur eine im Hinblick auf die weite-
re Tourismusentwicklung benotigte und dem Standort angemessene infrastruktu-
relle Einrichtung.

• Der Erhalt der historischen und ortstypischen Baustruktur; dies gilt insbesondere
fur die kleinen mit Naturrohr eingedeckten Ladengebaude langs des Hauptuber-
gangs.

• Formulierung der fur die geplante Neugestaltung von Wegen, Platz- und Grunan-
lagen bentitigten stadtebaulichen Vorgaben.

• Schaffung verbindlichen Baurechts, urn eine qualitative Weiterentwicklung des
Bereichs Hauptubergang zu ermoglichen.

Aufgrund der gegebenen besonderen Rahmenbedingungen bezuglich Siedlungs-
struktur, funktionaler Entwicklung sowie im Umwelt- und Naturschutz 1st zur Absiche-
rung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans erforderlich. lnsbesondere die Abgrenzung von Baugebieten, Verkehrsfla-
chen und intensiv genutzten Freiflachen gegenuber solchen Flachen, bei deren Nut-
zung auch in Zukunft die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie des Kus-
tenschutzes und der Forstwirtschaft Vorrang haben, 1st nur im Rahmen eines Bebau-
ungsplanes leistbar.

1.2 Weitere Anwendung des BauGB in der Fassung vom 01.01.1997

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 15 wurde bereits am 19.01.2000
gefasst. Seit Mai 2003 wird an der Planung aktiv gearbeitet, bereits Anfang 2004 liegt
die Planung in der Vorentwurfsfassung vor.

Entsprechend der Oberleitungsvorschriften des BauGB kOnnen samtliche Bauleit-
planverfahren, welche vor dem 20.07.2004 offiziell eingeleitet wurden, wahlweise auf
Grundlage der Bestimmungen des bis dahin geltenden BauGB abgeschlossen wer-
den. Die Bedingungen fur die Anwendung des alten BauGB sind damit gegeben. Die
Gemeinde hat beschlossen, von dieser MOglichkeit Gebrauch zu machen.

Das nach altem BauGB fortgefOhrte Verfahren 1st allerdings laut Oberleitungsvor-
schriften bis zum 20.07.2006 abzuschlieflen; d. h. der Bebauungsplan muss bis zu
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diesem Termin Rechtskraft erlangen. Anderenfalls 1st das Verfahren entsprechend
der erweiterten Anforderungen des (neuen) BauGB vom 20.07.2004 zu wiederholen.

2 Lage des Planungsgebiets

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Kustenschutzwaldes und schlieRt im Nor-
den direkt an den landseitigen Dunenfull an. Damit befindet sich das Planungsgebiet
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Strand. Es wird vom Prerowstrom geteilt. An der
sudlichen Grenze beginnt der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17 „Ortsmit-
te".

3 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umschlieRt folgende FlurstOcke
in der Gemarkung Prerow:

Flur 7; 1 teilw., 3/1, 3/3, 3/4 teilw., 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14,
3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 4/1, 4/2, 4/3 teilw., 7 teilw., 8 teilw.

Der Bebauungsplan hat dabei folgende raumliche Begrenzungen:

• der landseitige DCinenfull bzw. in den bebauten Bereichen die jeweilige nordliche
Baugebietsgrenze im Norden,

• eine Parallele in 150 m Entfernung von der westlichen Grenze des Flurstucks
des Hauptijbergangs nordlich des Prerowstroms bzw. von 100 m sCidlich davon
im Westen,

• die sCidliche Grenze des Flurstucks 8 bzw. eine Linie 3 m nordlich des nOrdlichen
FuRes des Hauptdeichs im SCiden,

• sowie eine Parallele in 200 m Entfernung von der Ostlichen Grenze des Flur-
stOcks des HauptObergangs im Osten.

4 Planungsrechtliche Situation

4.1 Obergeordnete Planungen und Restriktionen

4.1.1 Regionales Raumordnungsprogramm Vorpommern

Die Planung 1st gemaR Regionalem Raumordnungsprogramm Vorpommern vom
29.09.1998 an folgende Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen:

• Die Gemeinde Ostseebad Prerow ist allgemeine Siedlungsflache im landlichen
Raum und liegt im Nahbereich des landlichen Zentralortes Born, des Unterzent-
rums Barth sowie des Mittelzentrums Ribnitz-Dammgarten.

• Die Gemeinde liegt im Tourismusschwerpunktraum Halbinsel Fischland-DarR-
Zingst / sOdliche KOste von Saaler und Bodstedeter Bodden. In diesem Bereich 1st
der Tourismus als Wirtschaftszweig in besonderem MaRe zu sichern und zu ent-
wickeln. Weiterhin sind alle raumbedeutsamen Planungen mit den Belangen des
Fremdenverkehrs und des Tourismus abzustimmen.

• Grolle Teile der Gemeinde liegen im Landschaftsschutzgebiet und im National-
park "Vorpommersche Boddenlandschaft". Zudem sind die Flachen des National-
parks in diesem Bereich zusatzlich als Europaisches Vogelschutzgebiet festge-
setzt. Daher sind bei alien Planungen das Landschaftsbild und die Belange des
Landschaftsschutzes in besonderem MaRe zu berOcksichtigen, ebenso wie die
Belange des europaischen Vogelschutzgebiets. Der Geltungsbereich 1st bisher
Teil der weiteren Schutzzone des Landschaftsschutzgebiets.
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• Die Gemeinde Ostseebad Prerow liegt im Vorsorgeraum Naturschutz und Land-
schaftspflege. Hier sind alle raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen so
abzuwagen und abzustimmen, dass diese Raume in ihrer hervorgehobenen Be-
deutung fur Naturschutz und Landschaftspflege sowie die landschaftsbezogene
Erholung moglichst nicht beeintrachtigt werden.

4.1.2 Erster gutachterlicher Landschaftsrahmenplan

Der erste gutachtliche Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern beschreibt
den Untersuchungsraum als Gebiet mit herausregender Bedeutung fur die land-
schaftsgebundene Erholung. Ebenso ist die Schutzwardigkeit des Naturhaushaltes
von als von besonderer Bedeutung eingestuft. Hierbei wird die Freihaltung des KOs-
tenschutzstreifens von Bebauung speziell hervorgehoben.

Gezielte MaRnahmen oder besondere Erfordernisse sind laut Landschaftsrahmen-
plan nicht vorgesehen bzw. bestehen nicht.

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Bod-
denlandschaft'. Die Flachen des Nationalparks ,Vorpommersche Boddenlandschaft'
liegen in der Nahe des Plangebiets, beruhren den Geltungsbereich aber nicht.

4.1.3 LSG „Boddenlandschaft"
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Bod-
denlandschaft'. Dieses besitzt eine grolle Bedeutung fOr die nordischen ZugvOgel,
die in der Boddenregion auf ihrem Herbst- und FrOhjahrszug rasten. Flachen eines
LSG kOnnen in den Geltungsbereich eines Bebauungsplans ohne weitere Verwal-
tungsschritte einbezogen werden, solange die getroffenen Festsetzungen den
Schutzzielen und Zwecken des LSG entsprechen.

Entsprechend § 5 der Gebietsschutzverordnung erfordert dagegen die geplante bau-
liche Entwicklung die einnnalige Erlaubnis der zustandigen Genehmigungsbehorde.

4.1.4 Anforderungen laut UVPG

Fur vorliegenden Bebauungsplan ist entsprechend der Anforderungen des Gesetzes
Ober die Umweltvertraglichkeitsprufung in der fOr dieses Verfahren heranzuziehen-
den Fassung weder eine UmweltvertraglichkeitsprOfung noch eine Vorprufung erfor-
derlich.

Die Gemeinde Prerow verzichtet daher auf die DurchfOhrung vorgenannter PrOfun-
gen.

4.1.5 Restriktionen aufgrund § 20 LWaldG M -V

Die inn Rahmen der Bauleitplanung zu sichernden Bauflachen in Strandnahe grenzen
teilweise an 3 Seiten unmittelbar an Waldflachen an, die Flache sudlich des Prerow
Stroms wird an der ostlichen Seite von Wald begrenzt.

Nach der Neufassung des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom
19.01.2005 ist entsprechend § 20 ist bei der Errichtung von baulichen Anlagen
grundsatzlich zum Wald em n Abstand von 30 m einzuhalten. Die zustandige Forstbe-
horde kann Ausnahmen hiervon zulassen, wenn eine Einhaltung zu einer unbilligen-
den Harte fuhren wurde.

Ob eine Ausnahme zulassig ist, beurteilt sich nach der Verordnung zur Bestimmung
von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald
(Waldabstandsverordnung) vom 20.04.2005. Nach § 2 Nr. 6 Waldabstandsverord-
nung konnen Ausnahmen u. a. fur Anlagen zugelassen werden, die nicht zu Wohn-
zwecken oder nicht dem vorDbergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, soweit

N:\AIIe\Dr Gob z und Wagner1Projekte\Prerow1BP 15 StrandObergangEntwurfft E 060323.doc Seite 7 von 31



Gemeinde Ostseebad Prerow Bebauungsplan Nr. 15 „Strandaufgang - Haupttibergang"

gewahrleistet ist, dass aufgrund der Eigenart der Anlage, der ortlichen Gegebenhei-
ten oder geeigneter MaRnahmen der mit dem Waldabstand beabsichtigte Schutz-
zweck nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

Diese Regelung 1st grundsatzlich auf die Anlagen und Nutzungen, welche Ober den
Bebauungsplan rechtlich gesichert werden sollen auch unter Berucksichtigung der
erganzend festgelegten brandschutztechnischen MaRnahmen anwendbar.

Die zustandige Forstbehorde hat zudem in ihren Stellungnahmen ihre Zustimmung
zu den Festsetzungen des Bebauungsplans, einschlieRlich derer, fOr die eine Unter-
schreitung des Waldabstands erforderlich wird, gegeben.

4.1.6 Denkmalschutz

Unter Denkmalschutz gemaR § 5 DSchG M -V steht der 2-geschossige ostliche Tell
des Gebaudes des ehemaligen Warmbads mit dem Restaurant Seeblick als Beispiel
der Baderarchitektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Im Geltungsbereich befinden sich ansonsten weitere Gebaude, die bauhistorisch von
Interesse sind. Dies gilt insbesondere fOr die teilweise noch erhaltenen Ladengebau-
de aus dem fruhen 20. Jahrhundert.

Boddendenkmale gemaR § 2 Abs. 1 DSchG M -V sind im Geltungsbereich keine be-
kannt.

4.2 Stadtebauliche Planungen der Gemeinde

4.2.1 Flachennutzungsplan, Erfiillung des Entwicklungsgebots
nach § 8 Abs. 2 BauGB

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Prerow liegt in teilgenehmigter
Form gemaR Veroffentlichung vom 19.September 2003 vor. Fur einige Flachen wur-
de die Genehmigung aufgrund einer nicht hinreichend erfolgten Beachtung von Pla-
nungen und Nutzungsregelungen, welche nach anderen gesetzlichen Vorschriften
festgesetzt sind, versagt.

Der Flachennutzungsplan stellt als wichtigstes Ziel eine qualitative Weiterentwicklung
des Kur- und Tourism ussektors und der damit verbunden lnfrastruktur dar. Ein weite-
rer Schwerpunkt der Entwicklung der Gemeinde 1st, die Natur und das Landschafts-
bild in deren Erscheinungsformen unter BerOcksichtigung der Belange der Landwirt-
schaft und auch im lnteresse des Tourismus zu erhalten und zu entwickeln.

Dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15 in der zur Genehmigung einge-
reichten Fassung noch dargestellte Sondergebiet Strandversorgung (SO SV) wurde
mit Schreiben des Ministeriums fur Arbeit und Bau vom 09.04.2002 die Genehmi-
gung versagt. Gleiches gilt fOr die ebenfalls im Geltungsbereich des BP 15 gelegene
GrOnflache mit Zweckbestimmung „Sportanlage" sOdlich des Prerow Stromes. Die
Versagung erfolgte aufgrund der nicht hinreichenden Beachtung der gesetzlichen
Regelungen zum KOstenschutz nach LWaG M -V, zum Umwelt und Naturschutz nach
LNatSchG M -V sowie zum Schutz des Waldes (LWaldG M -V). Fur die Genehmi-
gungsfahigkeit des Flachennutzungsplans erforderlichen Genehmigungen und Be-
freiungen zum Bauen im KOstenschutzgebiet, zur Reduzierung des Waldabstands
sowie zur Entlassung von Flachen aus dem LSG wurden von den zustandigen Be-
hOrden weder erteilt noch in Aussicht gestellt.

Die Flachen innerhalb des Geltungsbereichs, welche genehmigt wurden, sind folgen-
dermaRen dargestellt: Der Prerowstrom 1st als Wasserflache und der sudlich des
Prerowstroms gelegene Bereich westlich des HauptObergangs als offentliche GrOn-
flache mit Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt.
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In diesem Zusammenhang sind auch die Darstellungen des Flachennutzungsplans
fur den ruhenden Verkehr zu beachten. FOr das Plangebiet direkt werden hier keiner-
lei Aussagen getroffen. Fur den an das Planungsgebiet grenzenden Bereich, zwi-
schen Griine Strafle und Ostlicher Bergstrage sind ca. 60 Stellplatze zu erhalten bzw.
neu anzulegen. Daneben wird noch auf die Verpflichtung gernaR Bauordnung Meck-
lenburg-Vorpommern, Stellplatze entsprechend der vorgesehenen Nutzung auf den
einzelnen GrundstUcken unterzubringen, hingewiesen.

Entsprechend des Entwicklungsgebots nach § 8 Abs. 2 BauGB ist parallel zur Auf-
stellung des Bebauungsplans der Flachennutzungsplan betreffend der Flachen, fur
welche die Genehmigung versagt wurde, zu erganzen (Parallelverfahren nach § 8
Abs. 3 BauGB).

So wurde fOr den Flachennutzungsplan em n Erganzungsverfahren fOr die Flachen im
Geltungsbereich der Bebauungsplans Nr. 15, fOr welche die Genehmigung versagt
wurde, eingeleitet. Inzwischen erfolgte die Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB sowie der Beschluss zur Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB.

Nach § 8 Abs. 3 BauGB kann der Bebauungsplan vor der FNP-Erganzung bekannt
gemacht werden soweit dessen Entwicklung aus dem spater wirksamen FNP ersicht-
lich ist und dieser von der zustandigen SteIle genehmigt wird. Unter Beachtung vor-
stehender Anforderungen kann das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB damit
erf011t werden.

4.2.2 Stadtebaulicher Rahmenplan

Fur das Ostseebad Prerow liegt eine stadtebauliche Rahmenplanung aus dem Jahr
1993 (Bach & Bach, Weimar) vor. Der Rahmenplan stellt eine informelle Planung dar
und hat daher in semen Aussagen empfehlenden Charakter. Weiterhin bildet dieser
eine programmatische Grundlage fur formelle Planungen. Ziele der Rahmenplanung
sind Mr die gemeindliche Gesamtentwicklung insbesondere:

• Prerow ist in seiner einzigartigen natOrlichen Lage zwischen Wald und Strom in zu
einem modernen Seebad zu entwickeln.

• Prerow soil seiner BevOlkerung gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen bieten
und ihren sozialen und kulturellen BedOrfnissen Rechnung tragen sowie den Gas-
ten Erholung und GesundheitsfOrderung bieten

Die Umsetzung dieser Ziele erfordert laut Rahmenplan im Bereich des Bebauungs-
plans Nr. 15 „Strandzugang-Hauptubergang" folgende bauliche Entwicklungen:
• Die fur Prerow typische Bebauung auf grof3en, weitlaufigen Parzellen im Wechsel

mit kleinteiliger Bebauung ist zu erhalten und fortzufuhren.

• Innerhalb des Ortes und in seiner unmittelbaren Umgebung sind die landschaftli-
chen Eigenarten in ihrer Okologischen und ihrer ortsbildpragenden Form und
Funktion im Sinne des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewahren, wo
erforderlich wiederherzustellen und zu pflegen.

4.2.3 Angrenzende Bebauungsplane

Bebauungsplan Nr. 17 "Ortsmitte"

Sudlich an das Plangebiet im Bereich "Im SchOning" grenzt der Geltungsbereich des
Bebauungsplans Nr.17 "Ortsmitte'. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte Anfang 2001.
Der Bebauungsplan verfolgt folgende Ziele:

• Weiterentwicklung der Ortsmitte zu einem Zentrum zur Unterstatzung der touristi-
schen Nutzung und Versorgung der Bewohner und Bereitstellung der fOr die Ver-
kaufs- und Dienstleistungseinrichtungen erforderlichen Stellplatze
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• Schaffung von zusatzlichen BaugrundstOcken fur eine Wohnbauentwicklung in in-
nerortlicher Lage

• Der Erhalt der historischen und ortstypischen Baustruktur, sowie der Erhalt und
Ausbau der fur den Ortskern bedeutenden GrOnstrukturen

• Berucksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes insbesondere im
Hinblick auf GrOnverbindungen und Biotopstrukturen

4.2.4 Laufende Objektplanungen

Fur den Bereich des Hauptubergangs laufen zur Zeit Planungen zur funktionalen-
und gestalterischen Aufwertung der wichtigsten Freibereiche. Dazu zahlen der Platz-
bereich sudlich des Prerowstromes, sowie die Freibereiche im Umfeld von DOnen-
haus und ehemaligem Warmbad. Daneben ist mittelfristig em n Ersatz des bestehen-
den, gestalterisch problematischen Toilettengebaudes gegenOber des DOnenhauses
durch em n neues Funktionsgebaude mit DLRG-Ruhe- und Wickelraum vorgesehen.

Im Rahmen von Gesprachen unter Beteiligung von Gemeinde, Amt und den
beauftragten Planungsburos wurden die einzelnen Planungen untereinander und auf
die angestrebte Gesamtzielstellung abgestimmt.

4.2.5 Tourismusentwicklungskonzept

Fur die Gemeinde Ostseebad Prerow liegt em n Tourismusentwicklungskonzept aus
dem Jahr 1997 (Prof. Rasmussen, FH Stralsund) vor. Aufgrund von inzwischen ver-
anderten Rahmenbedingungen und der Erfordernis, eine aktuelle tourismusfachliche
Begutachtung als Grundlage Mr die weitere Bauleitplanung zu erstellen, hat die Ge-
meinde eine Fortschreibung der Konzeption beauftragt. Das vorlaufige Arbeitsergeb-
nis liegt seit Oktober 2005 vor.

Da der Bereich Hauptithergang von erheblicher Bedeutung fur die touristische Attrak-
tivitat und Erlebbarkeit des Seebads ist, wurde die B-Plan-Erarbeitung in enger Ab-
stimmung mit den Aussagen des Tourismusentwicklungskonzepts gestaltet.

5 Bestandsaufnahme

5.1 Topographie

Die Topographie des Standorts wird zum Strand hin durch den DOnenstreifen be-
stimmt, welcher im Plangebiet maximal eine Hehe von 5,40 m Ober HN erreicht. Ins-
gesamt fallt das Gelande zum Prerowstrom (0,00 m Ober HN) hin ab.

5.2 Vorhandene Bebauung und Nutzung

5.2.1 Nutzung der Gebaude/ Kapazitat Verkaufsflache Einzelhandel

Die dominante Nutzung im Planungsgebiet stellen kleine Geschafte mit auf den Tou-
rismus abgestimmten Sortimenten (Andenken, regionale Produkte, Schmuck, Strand-
artikel) und lmbissstande dar, welche den Hauptubergang flankieren. Daneben
bestehen zudem 3 Restaurants sowie eine Touristeninformation, 2 Sanitargebaude
sowie 2 kleine Funktionsgebaude des Tennisvereins, von denen das eine leer steht.
Die Mehrzahl der kleineren Laden und gastronomischen Einrichtungen entlang des
Hauptubergangs ist auflerhalb der Saison nur an den Wochenenden geoffnet bzw.
ganz geschlossen.

Im nordwestlichen Bereich bestehen zudem 2 Lagehallen, von denen die westliche
von Kurbetrieb und Bauhof genutzt wird. Die Ostliche der HaIlen dagegen ist baufallig
und steht zur Zeit leer. Ebenso ist das Gebaude des ehemaligen Warmbads z. Zt.
leerstehend.
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Fur das Gebaude des ehemaligen VVarmbads und das Ostlich anschlieRende Restau-
rant Seeblick bestehen Ausbauplane. So soli der Restaurantbereich erweitert und urn
eine zusatzliche Dachterrasse erganzt werden. Das ehemalige VVarmbad soli zu ei-
nem Laden und zu einer kleinen Galerie umgebaut werden.

Die bestehende Verkaufsflache belauft sich inn Geltungsbereich auf z. Zt. insgesamt
ca. 350 m2. Diese setzt sich ausschlieglich aus kleinen Laden mit einer Verkaufsfla-
che von unter 50 m2 zusammen. Die bestehende Kapazitat an Verkaufsflachen im
Gemeindegebiet belauft sich nach einer Erhebung aus dem Jahre 1998 auf insge-
samt ca. 1.500 m2. Laut Ermittlung aus dem Erlauterungsbericht des Flachennut-
zungsplans betragt der Bedarf an Verkaufsflache insgesamt 3.740 m2.

5.2.2 Nutzung der Freibereiche

Die im Planungsgebiet vorhandenen Freibereiche werden, soweit sie nicht Forstfla-
che bzw. Kiistenschutzwald darstellen, als Fullgangerbereiche, als Tennisplatz sowie
im sOdwestlichen Teilbereich als Parkanlage genutzt. SOdlich und westlich des DO-
nehauses sowie sudlich der Gastronomie auf Flurstuck 3/18 werden Freiflachen zum
Zwecke der Auflengastronomie genutzt; gleiches gilt auch fOr die Umgebung des
Bootsverleihs sudlich des Prerowstromes.

5.2.3 Bebauungsstrukturen

Die Struktur fangs des Hauptubergangs wird gepragt durch kleinteilige 1-geschossige
Verkaufsgebaude, von denen die Altesten noch vom Anfang des 20. Jahrhunderts
stam men.

Daneben pragen noch 2 groflere 2-geschossige Gebaude; und zwar das auf das
Jahr 1928 zuruckgehende DOnenhaus sowie das gegenuberliegende ehemalige
Warmbad (eroffnet 1902) das Ortsbild. Die historischen Gebaude sind mit Holz ver-
kleidet und mit Naturrohr eingedeckt.

5.3 Erschliellung

5.3.1 Verkehrserschliellung

Das Plangebiet wird Ober den HauptObergang erschlossen. Dieser ist als Fuflgan-
gerzone organisiert. Lediglich fOr privilegierte Gruppen, wie Ladenbesitzer, Gastro-
nomen, deren Angestellte sowie Behinderte besteht eine Durchfahrtsmoglichkeit. Die
Gemeinde regelt die Zufahrtsbeschrankung durch eine Schranke, welche nur vom o.
g. privilegierten Personenkreis per Berechtigungskarte passiert werden kann.

Zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs existieren im Plangebiet lediglich einige Be-
hindertenparkplatze und solche fur Personal am DUnenhaus. Daneben bestehen fOr
die Fahrzeuge der Inhaber und Angestellten der Laden einzelne Stellplatze im ruck-
wartigen Bereich der Ladengebaude.

Fur den Radverkehr bestehen 2 geeignete Verbindungswege in West-Ost-Richtung;
auf dem Hauptdeich sudlich des Plangebiets sowie im Bereich des KOstenvvalds
nordlich des Prerowstromes, wo em n Instandhaltungsweg fur die „Anlage Kusten-
schutzwald" verlauft, der auch Fuflgangen und Radfahrern zur Nutzung. zur Verfa-
gung steht. Das Angebot an Fahrradstandern ist gemessen an den Anforderungen
zu den Strandtagen bei weitem nicht ausreichend.

Der Standort Strandzugang wird infolge der Organisation als Fuggangerzone auch
nicht vom OPNV direkt angefahren. Die nachste Bushaltestelle befindet sich Ostlich
der Kaufhalle Ecke Waldstrafle/Bergstralle in ca. 500 m Entfernung.
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5.3.2 Ver- und Entsorgung

Das Planungsgebiet ist im Bereich der vorhandenen Erschlieflungsstragen ver- und
entsorgungstechnisch erschlossen.

Abwasser

Die Abwasserentsorgung erfolgt in der Gemeinde durch den Abwasserzweckverband
Darf3. Das Siedlungsgebiet ist an die zentrale Abwasserentsorgung des Klarwerkes
Wieck angeschlossen. Die Klargrube nordwestlich des Tennisplatzes ist nicht mehr in
Betrieb. Die Entsorgung des Regenwassers erfolgt durch Versickerung auf den
GrundstOcken und Ober die vorhandenen Entwasserungsgraben.

Trinkwasser

Die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde erfolgt durch die Wasser- und Abwas-
ser GmbH Boddenland. Die Trinkwasserversorgungsleitungen verlaufen im Bereich
des ausgebauten Erschlieflungswegs. Die Kapazitat genugt der geplanten zukCinfti-
gen Entwicklung.

Gas

Die Gasversorgung der Gemeinde erfolgt durch die E.ON Hanse AG. Der Standort
ist an das Gasleitungsnetz des Versorgungsunternehmens angeschlossen. Die Ka-
pazitat entspricht auch zukunftigen Anforderungen.

Elektrizitat

Die Versorgung mit Elektrizitat erfolgt durch die e.dis Energie Nord AG. Die Versor-
gungsleitungen des Unternehmens liegen in den vorhandenen Erschlieflungswegen,
die vorhandene Bebauung ist vollstandig erschlossen. Die zur Verfugung stehende
Kapazitat entspricht auch zukOnftigen Anforderungen.

Telekommunikation

Die im Planungsgebiet vorhandenen Telekommunikationsleitungen gehOren zum Be-
stand der Deutschen Telekom AG. Die Leitungen befinden sich im Bereich der Er-
schlieflungswege.

Abfallwirtschaft

Fur die Abfallentsorgung ist das „Zentrum fur Abfallwirtschaft Nordvorpomnnern", emn
Eigenbetrieb des Landkreises, zustandig. Die Zuwegung des HauptObergangs ist mit
einer Breite zwischen 4,75 m und 10,0 m hinreichend fur em n Befahren mit Entsor-
gungsfahrzeugen dimensioniert. Die befestigte Flache sOdlich des DOnenhauses wird
vom momentanen Betrieb zum Wenden genutzt.

5.4 Umwelt- und Naturschutz

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft
in Kurzform gegeben.

5.4.1 Naturraum/ Relief

Das Untersuchungsgebiet gehort naturraumlich betrachtet zur Landschaftszone
"Ostsseekustengebiet" in der Grolllandschaft "NOrdliches Insel- und Boddengebiet"
sowie in der Landschaftseinheit „Fischland-Dara-Zingst" und „Barther Boddenkette".
Die Entwasserung und die Aufforstung des Gebietes fuhrten zu Veranderungen der
Biotopstruktur. So kommen heute neben Mischwaldern Kiefernforste und nur noch
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vereinzelt Buchen- oder Bruchwald auf dieser Halbinsel vor. Eine Ausnahme stellen
die Waldflachen im Westen des Darfl dar. Diese sind von einer Umwandlung in einen
Forst, Rohdung oder Trockenlegung verschont geblieben und besitzen somit eine
besondere Bedeutung fOr die Flora und Fauna der Region. Innerhalb des Geltungs-
bereiches kommen Erlenbruch- und Buchenwalder, verschiedene Mischwaldbestan-
de sowie Kiefernforste vor.

Das Gelande befindet sich auf den Flachen des Inselkerns Zur Kuste ist
das Gelande leicht ansteigend. So sind trockenere Standorte im KOstenbereich und
vernasste Standorte innerhalb der Niederungen am Prerowstrom zu verzeichnen.

5.4.2 Geologie/ Baden

Der Untersuchungsraum wird durch junge Boden, die sich auf den im Holozan abge-
lagerten KOsten- und DOnensanden gebildet haben, gepragt.

Den geologischen Bau des Gebietes bestimmen Meeressandebenen, fOr marine
Sandakkumulationen typische Elemente. Es herrschen Bodengesellschaften auf 0-
berwiegend sandigen Sedimenten der Alt- und Jungmoranengebiete vor. Holozane
und spatglaziale Flug- und DOnensande aus einem Sand-Regosol-/ Braunerde-Gley-
Gemisch mit Grundwassereinfluss eben bis wellig und kuppig. In Abhangigkeit von
wechselnden Relief- und Grundwasserverhaltnissen entstand em n Bodenmosaik, das
durch den Wechsel von terrestrischen, semiterrestischen und hydromorphen Baden
gekennzeichnet ist. Diese Baden zeichnen sich durch eine geringe Humusanreiche-
rung und niedriges Nahrstoffhaltevermbgen aus.

5.4.3 Grundwasser/ Oberflachenwasser

Der Grundwasserleiter steht auf der Halbinsel fast flachendeckend an der Oberflache
an. Im Bereich des Untersuchungsgebietes sind die Oberwiegend holozanen Sande
vorherrschend 2-5 m machtig und sind fein- bis mittelsandig ausgebildet. GegenOber
flachenhaft eindringenden Schadstoffen ist der unbedeckte Grundwasserleiter unge-
schOtzt.

Das oberflachennahe Grundwasser steht mit den Oberflachengewassern in hydrauli-
schem Zusammenhang und wird damit durch die Wasserstande von Ostsee und
Bodden unmittelbar beeinflusst. Das Gebiet besitzt em n sehr hohes nutzbares Grund-
wasserdargebot, die durchschnittliche Grundwasserneubildungsrate liegt bei 3,3 Us
km.

Die Prerowstrom-Niederung ist fast vollstandig eingedeicht, Ober em n relativ enges
Grabennetz und Pumpwerke erfolgt eine starke kOnstliche Entwasserung direkt bzw.
Ober den Prerowstrom in den Bodstedter Bodden. Die durchschnittlichen Wasser-
stande in den Hauptgraben liegen dabei unter Norma!null. Vernassungszonen sind
nur noch teilweise im Randbereich zum Prerowstrom zu verzeichnen.

Insgesamt ergibt sich eine sehr hohe SchutzwOrdigkeit des Grund- und Oberfla-
chenwassers gegenOber Schadstoffeintragen.

5.4.4 Klima

Das Planungsgebiet wird aufgrund des umgebenden Meeres vom ozeanischen Klima
Westeuropas stark beeinflusst. Besonders stark ist das Areal den ozeanischen Ein-
flOssen des WestwindgOrtels ausgesetzt. Im unmittelbaren KOstenbereich gehort die
Land-See-Windzirkulation, die aufgrund von Druckdifferenzen zwischen Land und
Meer infolge des unterschiedlichen Warmeabsortions- und Strahlungsreflexionsver-
mogens beider Medien entstehen, zu den besonderen Merkmalen.

Der temperaturausgleichende Einfluss der Ostsee manifestiert sich in relativ gerin-
gen Temperatur-Jahresschwankungen (Amplitude 17-18 C). Die Durchschnittstem-
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peraturen im Fruhjahr und Sommer liegen etwas niedriger, der herbstliche und win-
terliche Durchschnitt etwas höher als welter im Binnenland.

Die Mittelwerte der Jahressummen der Niederschlage betragen zwischen 500 und
600 mm. Der unmittelbare KCistenbereich zeichnet sich durch deutlich geringere Nie-
derschlagsmengen, als das Kustenklima im Allgemeinen, aus.

5.4.5 Potenzielle natiirliche Vegetation

Die heutige potentielle natOrliche Vegetation stellt die Vegetation dar, die sich auf ei-
nem Standort bei einer sofortigen Beendigung des menschlichen Einflusses einstel-
len wurde.

Im Untersuchungsgebiet waren im Bereich der Prerowniederung Alnion und Alno-
Fraxinion - Erlen- und Erleneschenwalder ausgebildet. In den trockeneren Bereichen
kom men grundwasserbedingte Molinio-Quercetum, Stellario-Quercetum-Frangulo-
Fagetum und Molinio-Fagetum - Birken- Stieleichen- und Steileichen-Buchenwalder
hinzu. Im unnnittelbarem KUstenbereich wurden Kiefernwalder den Naturraum pra-
gen.

Pragende Baumarten sind die Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excel-
sior); Birken (Betula pendula), Stieleiche (Quercus robur), Rotbuche (Fagus sylvati-
ca) und inn Kiefernwald die Kiefer (Pinus sylvestris).

5.4.6 Vegetationsbestand

Die Erfassung der Biotoptypen wurde im Januar 2004 durchgefuhrt. Die Darstellung
der Biotoptypen erfolgt in Tabellenform mit einer kurzen Charakteristik, den kenn-
zeichnenden Arten sowie einer Bewertung des Biotopwertes, die in Abschnitt 3.2.4
Biotope naher erlautert wird.

Das Planungsgebiet weist einige charakteristische Vegetationseinheiten und ver-
schiedene Geholzstrukturen auf. Diese sind im Grilnordnungsplan und der zugehari-
gen Bestandskarte naher dargestellt.

5.4.7 Fauna

Die weitere Umgebung des Untersuchungsgebietes besitzt eine herausragende Be-
deutung insbesondere far die Avifauna (Nationalpark Vorpommersche Boddenland-
schaft — Europaisches Vogelschutzgebiet). Der Geltungsbereich direkt 1st durch die
vorhandenen Nutzungen bereits gestort, so dass sich die stbrungsempfindlichen Ar-
ten der Fauna in diesem Bereich 'angst zurOckgezogen haben. So 1st innerhalb die-
ser Flachen mit keinen gefahrdeten Arten zu rechnen.

5.4.8 Landschaftsbild/ Erholung

Weite Teile der Insel werden gepragt durch vielfaltige Grenzlinien zwischen Wasser
und Land. Im weiteren Umfeld des Plangebietes ergeben sich Beziehungen einer-
seits zur offenen Ostsee mit ihrer rauen Kustenlandschaft und andererseits zum Pre-
rowstrom mit den ausgepragten Schilfrohrichtbestanden.

Ebenso kennzeichnet sich das Landschaftsbild durch verschieden ausgepragte
Waldgesellschaften. Sie bilden em n abwechslungsreiches, intensiv gepragtes Land-
schaftsbild.

Negative Landschaftsbildeindrucke ergeben sich aus den stark forstwirtschaftlich ge-
pragten monotonen Waldbestanden. Die Baustruktur 1st fast vollstandig in den Wald-
bestanden eingebettet und Obt somit keine weitere Fernwirkung aus. Innerhalb der
Bebauung sind teilweise Gebaude ungenutzt und verwaist. Hierbei wirken die unge-
nutzten Unterkunfte und die baufalligen Lagerhallen als besonders starend.
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Fur den Menschen bieten die Waldbereiche und Wasserflachen zahlreiche Moglich-
keiten zur Erholung. Durch die erfolgte Anlage von Wegen und Deichen innerhalb
der Waldflachen wurde die Zuganglichkeit gezielt gefOrdert.

5.5 Trinkwasserschutz

Im Planungsgebiet befinden sich keine Trinkwasserschutzzonen.

5.6 Altlasten

Im Planungsgebiet sind keine Altlastenvorkommen bekannt.

6 Konflikte

Im Planungsgebiet bestehen folgende Konfliktsituationen bzw. folgende mogliche
Konflikte kOnnen im Rahmen der stadtebaulichen Neuordnung aufkommen:

• Die heutige Freiraunngestaltung sildlich des DOnenhauses sowie im Bereich des
Bootsverleihs am Prerowstrom entspricht nicht dem touristischen Stellenwert des
Standorts.

• Die beiden baufalligen Lagerhallen sudlich des ehemaligen Warmbads beein-
trachtigen das Ortsbild in negativer Weise. Gleiches gilt auch fur die ortsuntypi-
sche oder billig wirkende Gestaltung einiger neuerer Laden- und Funktionsge-
baude Pangs des Hauptubergangs sowie sudlich des Dunenhauses.

• Die Nutzung des Bereichs sudlich des ehemaligen Warmbads als Lagerflache
und Parkplatz ist der Bedeutung des Bereichs HauptObergang keineswegs an-
gemessen und tragt damit nicht zu dessen Attraktivitat bei. Dies ist umso kriti-
scher zu sehen, da der Bereich des Hauptubergangs zur Belebung in der Vor-
und Nachsaison erganzende attraktive Angebote braucht. Zudem fehlen in
Strandnahe fur die Saison attraktive zusatzliche Auflenbereiche.

• Der neu zu ordnende Bestand grenzt direkt an sensible naturraumliche Bereiche
und zwar an den DithengOrtel im Norden und an Forsfflachen an den Librigen
Seiten. Daher ist im Rahmen der Planung em n sensibler Umgang mit diesen
Schutzglitern erforderlich.

• Aufgrund der minimalen Abstandsflachen zum Wald und untereinander sowie
der Weicheindeckung der meisten Verkaufsbuden Pangs des Hauptilbergangs
und den daraus resultierenden nicht erfullten bauordnungsrechtlichen und forst-
rechtlichen Anforderungen, konnen in diesem Bereich zur Zeit keine genehmi-
gungspflichtigen Vorhaben in Angriff genommen werden.

7 Planung

7.1 Anforderungen an die Planung aus touristischer Sicht

Zur Formulierung eines den gegebenen Anforderungen und der ortlichen Situation
angemessenen Planungsansatzes wurde zunachst die Funktion des Bereichs Haupt-
Obergang im Hinblick auf die weitere Fremdenverkehrsentwicklung geklart. Im Er-
gebnis steht das Erfordernis, diesen gerade auch betreffend der Attraktivitat Prerows
in der Nebensaison bedeutsamen Bereich nicht nur gestalterisch aufzuwerten, son-
dern auch hinsichtlich Funktionalitat und Angebotsqualitat zu verbessern.

Im Vorgriff auf die laufende Fortschreibung des Tourismusentwicklungskonzepts wur-
den daher in Abhangigkeit von mOglichen alternativen Entwicklungsrichtungen die
wichtigsten noch bestehenden infrastrukturellen Defizite aufgezeigt. Es wurde zudem
dargestellt, welchen Beitrag zu deren Behebung im Rahmen der Neuordnung des
Bereichs Hauptubergang geleistet werden kann.
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Im Falle, dass die Gemeinde das Ziel der Pradikatisierung als Seeheilbad weiter ver-
folgt, ware neben einem Kurmittelhaus und der kurspezifischen Entwicklung der Kli-
nik die Schaffung zwei weiterer Angebote im Bereich Rehabilitation und / oder Pra-
vention erforderlich. Die einzig grollere nachnutzbare Flache sUdlich des ehemaligen
Warmbads ware aus touristischer Sicht fOr em n kleines Themenhotel mit Wellness-
und medizinischem Angebot nutzbar. Allerdings schlieflen die aus dem Natur- und
Hochwasserschutz abzuleitenden Restriktionen (keine Beherbergung vor dem Hoch-
wasserschutzdeich, keine PKW-Befahrung far Gaste moglich) diese Moglichkeit z.
Zt. aus. Es bleibt die MOglichkeit einer entsprechenden Einrichtung ohne Beherber-
gungsangebot. Falls sich die Gemeinde dazu entscheidet, ihr Profil als Familienbad
vorrangig voranzutreiben, so ware eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung kombi-
niert mit einer Lounge far die Erwachsenen und darauf abgestimmte Gastronomie die
gebotene Entwicklung. Erste Aussagen zu mOglichen Finanzierungs- und Betreiber-
modellen fOr die einzelnen Einrichtungen wurden im Vorgriff auf em n konkretes Inves-
titionsvorhaben erarbeitet.

Im Ergebnis der gemeinsamen Erorterung zur Freiraumplanung steht das Erforder-
nis, insbesondere fur die Saison zusatzliche und attraktiv ausgestaltete Aufenthalts-
bereiche anzubieten. Die vorgenannten Ergebnisse liegen nachfolgendem stadtebau-
lichem Konzept mit zu Grunde.

7.2 Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept sieht die Weiterentwicklung der kleinteiligen Bebauung
langs des HauptObergangs vor. Durch Festschreibung einheitlicher Gestaltungsvor-
gaben einschliefIlich Rohreindeckung und Dachneigung > 450 fOr die den Haupt-

Obergang flankierenden kleinen Verkaufsgebaude, wird der besondere Charakter des
Odes gesichert.

Langfristig wird die Entwicklung der Umgebung des Dunenhauses zu einem erlebba-
ren Platzraum angestrebt. Dazu gehort auch die Aufwertung der sudlichen Raumkan-
te durch em n neues stilistisch an die Umgebung angepasstes Funktionsgebaude fur
die Strandversorgung sowie der Abriss des benachbarten ehemaligen Funktionsge-
baudes fur den Tennisverein. Der Ersatz fOr das vorgenannte Gebaude wird an ei-
nem weniger sensiblen Standort im Bereich der ehemaligen Klargrube nOrdlich des
Tennisplatzes neu errichtet. Hierdurch wird die Anbindung der Tennisanlage an das
Dunenhaus unterstrichen. Der nach Abbruch des alten Funktionsgebaudes frei wer-
dende Bereich wird nicht mehr bebaut und kommt so dem Schutz und der Regenera-
tion des Waldbestandes zu Gute.

Die Nachnutzung des westlich des Hauptzugangs gelegenen Bereichs sallich des
ehemaligen Warmbads erfolgt durch eine dem erstklassigen Standort angemessene
touristische Einrichtung gemail der Ausfuhrungen unter Punkt 7.1. Vorgenanntes
Vorhaben 1st mit Rucksicht auf das Landschaftsbild auf zwei Geschosse zuzOglich
Dach zu beschranken. Unter Beibehaltung der Baustruktur des ehemaligen Warm-
bads entsteht em n hofartiger Platzraum auf dessen Sudseite, welcher durch einen Zu-
gang im Bereich des Flurstucks 3/17 zum Hauptubergang hin geOffnet wird. Das ent-
fallende kleine Gebaude wird im Bereich des SO 4 ostlich des Hauptubergangs neu
errichtet. Lage und Ausdehnung der Platzflache sowie die Festsetzung zur HOhenla-
ge sind funktional und gestalterisch auf die Bestandssituation abgestimmt.

Die Gestaltung des Bereichs sDdlich des Stroms 1st als „gruner Platz" vorgesehen.
Der Erhalt einer Gastronomie mit Bootsverleih (Zielstellung: attraktive Auf3engastro-
nomie) am Standort wird angestrebt, allerdings in mehr ansprechender Gestaltung.
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7.3 Begrandung der Festsetzungen

7.3.1 Art der baulichen Nutzung

Die Baugebiete werden entsprechend der angestrebten Nutzung als Sonstige Son-
dergebiete gemall § 11 BauNVO festgesetzt.
Mit der Festsetzung des SO 1a/b „Tourismusbezogener Einzelhandel und Gastrono-
mie" wird eine langfristige Sicherung der bestehenden Gastronomie und des vorhan-
denen Ladens mit auf den Tourismus bezogenem Sortiment (Andenken, Kunsthand-
werk, Textilien) im ostlichen Teil des ehemaligen Warmbads verfolgt. Zudem wird ei-
ne Sanierung des westlichen, z. Zt. leer stehenden Teils und eine spatere Nutzung
zu vorgenannten Zwecken planungsrechtlich abgesichert. Die Beschrankung der
Nutzungsmoglichkeiten auf Gastronomie, auf den Tourismus bezogenen Einzelhan-
del, sowie auf Galerien und Ausstellungen tragt dem denkmalpflegerischen Wert des
Gebaudes Rechnung und hilft dessen denkmalgerechte Sanierung mit absichern.

Die Festsetzung des SO 2 „Gastronomie und Veranstaltungen" sichert den Bestand
des „Dunenhauses" mit semen gastronomischen Angebot sowie den Raumlichkeiten
fur gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Bei einem zukijnftigen Abgang
des Gebaudes wird zudem die Neuerrichtung einer Einrichtung gleicher inhaltlicher
Ausrichtung gesichert.

Mit der Festsetzung des SO 3 „Touristische Infrastruktur" wird die Realisierung einer
im Rahmen der zukeinftigen Kur- und Tourismusentwicklung benotigten weiteren
(kleineren) Einrichtung ermoglicht (zu den Alternativen siehe Punkt 7.1). Zudem wird
mit einer entsprechenden Einrichtung aus dem Bereich Gesundheit, Sport- und Frei-
zeit die Attraktivitat des Bereichs Hauptubergang auch in der Nebensaison verbes-
sert, was den fibrigen Einrichtungen am Standort und in Prerow insgesamt zu Gute
kommt. Die Zulassung von Gastronomie und Einzelhandel in begrenztem Umfang
soil die Attraktivitat der Einrichtung steigern und den Spielraum fOr em n Betreiberkon-
zept angemessen gestalten.

Durch die Festsetzung des SO 4 „Touristischer Einzelhandel, Dienstleistungen und
Gastronomie" soli die bestehende kleinteilige und auf den Fremdenverkehr ausge-
richtete Nutzungsstruktur gesichert und deren Weiterentwicklung ermoglicht werden.
Im Rahmen der funktionalen Verbesserung des Hauptubergangs ist em n Ersatz des
bestehenden Gebaudes sudlich des DOnenhauses unter Hinzunahme eines Wickel-
raumes sowie eines Sanitats- und Ruheraumes zur Benutzung durch die DLRG lang-
fristig geplant. Die Standorte fur vorgenannte Funktionsgebaude sind in 2. Reihe so
gewahlt, dass sie zwar gut erreichbar sind, zugleich aber den besonderen Charakter
der Ladenstralle nicht wesentlich beeintrachtigen. Anstelle des Toilettengebaudes
nordlich des ehemaligen Warmbads soil langfristig auch eine dem Standort mehr an-
gemessene Einrichtung, z. B. em n Bistro zur Strandversorgung, ermOglicht werden,
vorausgesetzt es kann hinreichender Ersatz an Sanitarkapazitat geschaffen werden.
Daher ist dieses Baufeld mit als SO 4 festgesetzt. Eine entsprechende Entwicklung
wird aber nur in Einvernehmen mit dem fur den Klistenschutz zustandigen StAUN
verfolgt, dessen Genehmigung nach § 136 LWaG auch fOr vorgenannte Entwicklung
einzuholen ist.

Die Festsetzung des SO 5 „Tennisvereinsgebaude" ermoglicht den Ersatz des ab-
gangigen und gestalterisch problematischen Funktionsgebaudes des ortlichen Ten-
nisvereins. Durch Beschrankung der zulassigen Nutzungen und der Oberbaubaren
Flache wird die Beschrankung der Baumaanahme auf die erforderlichen Funktionen
gewahrleistet.

Die Gastronomie mit Bootsverleih sudlich des Prerowstroms im SO 6 ist aufgrund ih-
rer Lage auf halben Wege zwischen Ortslage und Strand fur die Attraktivitat des ge-
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samten Bereichs von besonderer Bedeutung. Daher wird von der Gemeinde als Ei-
gentOmerin der Flache eine funktionale und gestalterische Aufwertung des Bereichs
angestrebt. Neben der von der Gemeinde geplanten Gestaltaufwertung des Platzbe-
reichs westlich der Einrichtung und des westlich anschlieflenden Parks mit Spielplatz,
wird auch eine Aufwertung der Gastronomie angestrebt. Daher wird eine Vergrofle-
rung der maximal zulassigen Nutzflache urn 20 % zur ErmOglichung einer kleinen In-
nengastronomie fur Schlechtwettertage und fur die Nebensaison zugelassen. Zudem
wird eine gestalterische Aufwertung entsprechend des Gesamtcharakters der Laden-
strafle angestrebt. Diese Anforderungen gehen in die vertraglichen Regelungen mit
dem jetzigen und den zukOnftigen Pachtern em.

Entlang des HauptObergangs soli eine Entwicklung hin zu Ferienwohnen oder zu
sonstigen vorObergehendem oder dauerhaftem Wohnen ausgeschlossen werden, da
ansonsten die bestehende Nutzungsstruktur der kleinen Laden und Dienstleistungs-
anbieter und die damit verbundene touristische Attraktivitat des Standorts beeintrach-
tigt ware. Zudem finden im Geltungsbereich aufgrund dessen Lage im Sturmflut- und
Hochwasser gefahrdeten Bereich samtliche vorCibergehende und dauerhafte Wohn-
nutzungen nicht die nach § 136 LWaG M -V erforderliche Zustimmung der zustandi-
gen Genehmigungsbehorde (StAUN). Daher werden fOr die Baugebiete SO 4, SO 5
und SO 6 in den Dachgeschossen nur Lager- und Technikraume zugelassen und im
Geltungsbereich insgesamt Wohnen und Beherbergung ausgeschlossen.

7.3.2 Marl der baulichen Nutzung/ Kapazitatsentwicklung Verkaufsflache Einzelhan-
del

Das Mall der baulichen Nutzung wird fOr die einzelnen Baugebiete, entsprechend der
festgesetzten Nutzungen, der Bestandssituation und der jeweiligen Anforderungen
an das Orts- und Landschaftsbild differenziert festgesetzt.

Im Sondergebiet SO 1a/ b orientiert sich das Mall der baulichen Nutzung an der be-
stehenden denkmalgeschutzten Bausubstanz des ehemaligen Warmbads und an
den daraus abzuleitenden denkmalpflegerischen Anforderungen.

Im Sondergebiet SO 2 ist das zulassige Mall der baulichen Nutzung vom Bestand
des DOnenhauses abgeleitet. Bei zukOnftigem Ersatz oder anstehenden Umbauten,
welche Ober den gegebenen Bestandsschutz hinausgehen, ist somit gewahrleistet,
dass das Bauprojekt sich betreffend Landschaftsbild, Bodenversiegelung und der
weiteren Umweltbelange nicht ungunstiger verhalt als der heutige Bestand.

FOr das Sondergebiet SO 3 ermOglicht das zulassige Mail der baulichen Nutzung die
Errichtung von im Rahmen der gesamtortlichen Kur- und Tourismusentwicklung noch
benotigter touristischer Infrastruktur. Andererseits sorgen die festgesetzten Ober-
grenzen zu Grund- und Geschossflachen sowie zur Hohenentwicklung dafCir, dass
sich em n neues Projekt betreffend Orts- und Landschaftsbild sowie der weiteren Urn-
weltbelange vertraglich gestaltet.

Durch die Einschrankung der GRZ im Bereich des SO 4 wird die besondere Eigenart
der Nutzungsstruktur und em n kleinteiliges, abwechslungsreiches Laden- und Dienst-
leistungsangebot erhalten. Die Festsetzungen zu GRZ und GFZ orientiert sich dabei
an der Bestandsituation, sodass auch eine zusatzliche Beeintrachtigung von Umwelt
und Naturschutz unterbleibt.

Die Festsetzungen zum Mail der baulichen Nutzung in den Baugebieten SO 5 und
SO 6 bieten den notwendigen Spielraum fur die geplanten Nutzungen bei gleichzeiti-
ger Berucksichtigung der Umwelt- und Naturschutzbelange.

Die Zulassigkeit der Oberschreitung der GRZ fOr die Anlage von Nebenanlagen,
Stellplatzen und Garagen bis zu einem Gesamtwert von 0,9 fur die Sondergebiete
SO 1 a/b und SO 2 ist erforderlich, da deren Zuschnitt aufgrund der stadtebaulichen
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Situation sehr gering ist und eine Einhaltung der Obergrenze nach § 17 BauGB von
0,8 eine Einrichtung von Auflengastronomie, erforderlichen Stellplatzen und / oder
sonstigen fur den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, in benOtigtem Umfang nicht
zulassen wOrde. Aufgrund der Tatsache, dass sich vorgenannte Festsetzung am his-
torisch Oberlieferten Bestand orientiert, kann eine Unvertraglichkeit mit den Belangen
des Umwelt- und Naturschutzes ausgeschlossen werden. Aufgrund der gegebenen
stadtebaulichen Situation und der bestehenden und welter geplanten Verkehrsbe-
schrankung fur den Standort, kann zudem eine negative Beeintrachtigung von ge-
sunden Arbeitsbedingungen und der Verkehrssituation ebenfalls ausgeschlossen
werden.

Die fur samtliche Baugebiete festgesetzte maximale Gebaudehohe und die mit Aus-
nahme der Baugebiete SO I a/b gleichfalls festgesetzte maximale Traufhohe, sichert
eine optische Vertraglichkeit der neuen Bebauung mit dem umliegenden Naturraum
und mit den bestehenden baulichen Strukturen.

Durch die Festsetzungen zu Art und Marl der baulichen Nutzung wird fur den Einzel-
handel eine zusatzliche Verkaufsflache von bis zu 500 m2 ermoglicht. Die durch den
Bebauungsplan ebenfalls ermOglichten Nutzungsanderungen im Bereich bestehen-
der gastronomischer Einrichtungen in SO 4 und SO 1 b, birgt eine zusatzliche rechne-
rische Kapazitat von noch einmal ca. 600 m2 an Einzelhandelsflache. Da aber von ei-
ner Beibehaltung der gastronomischen Nutzungen ausgegangen werden kann und
zudem fur den Bereich des SO la in Teilbereichen von einer Nutzung zur Erweite-
rung des angrenzenden Restaurants auszugehen ist, wird sich die Verkaufsflache im
Bereich Hauptubergang bei Umsetzung der Planung von derzeit ca. 350 m2 auf max.
550 m2 erhiihen. Damit ist in jedenn Falle gewahrleistet, dass sich die Verkaufsflache
sowohl bezogen auf den Standort als auch auf die Gesamtgemeinde innerhalb ver-
traglicher Grenzen entwickelt.

7.3.3 Bauweise, itherbaubare Grundstucksflachen und Stellung baulicher Anlagen

Mit der Festsetzung von Baulinien entlang des HauptUbergangs sowie an der nOrdli-
chen Fassade des ehemaligen Warmbads wird die historisch Oberlieferte charakteris-
tische Baustruktur gesichert.

Die Festsetzung der Oberbaubaren Flachen in SO 1 a/b und SO 2 schreibt weitge-
hend den heutigen Bestand fest, womit die besondere Ortsbildpragung gesichert
wird. Das Baufenster im Bereich des SO 1 (ehemaliges Warmbad) ist zur SOdseite
hin gegenOber dem Bestand leicht erweitert, um bei zukOnftigen Umbaumallnahmen
des Gebaudes eine bessere funktionale Orientierung zur sCidlich angrenzend geplan-
ten Platzflache hin zu ermoglichen. Die Baugrenze bleibt dabei aber auf der Linie des
denkmalgeschutzten Ostlichen Gebaudeteils. Der Ober die nordliche Fassade heraus-
ragende Zwerggiebel soli auch an der sudlichen Fassade ermoglicht werden.

Fur das SO 3 wird zur BerUcksichtigung der Belange des Forstes em n Mindestabstand
zur Waldgrenze festgesetzt. Nach § 20 Landeswaldgesetz ist fur samtliche bauliche
Anlagen em n Abstand von 30 m von der Waldgrenze aus einzuhalten. In Zusamnnen-
arbeit mit der zustandigen Forstbehorde wurde geprOft, in welchem Umfang eine Re-
duzierung moglich ist, bei gleichzeitiger ErfUllung der Anforderungen zur Gefahren-
abwehr, insbesondere den Personenschutz gegen Brand- und Sturmereignisse. Im
angrenzenden Waldbereich erreichen die Baume eine HOhe von max. 13,0 m — 18,5
m (Vermessung Buro Kratschel vom 03.09.2004). Der festgesetzte Abstand resultiert
aus dem Mall der in den Einzelbereichen jeweils hochsten Baumen und einem zu-
satzlichen Sicherheitsabstand von 3,0 m. Bei Einhaltung dieses Abstands und gleich-
zeitiger Regelung erhOhter baulicher Brandschutzanforderungen auch Ober ergan-
zenden Stadtebaulichen Vertrag wird damit den potentiellen Gefahren hinreichend
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Rechnung getragen. Zudem wird der Waldabstand gegenuber der heutigen Be-
standssituation erheblich vergr011ert.

Im Bereich der Baugebiete SO 4, SO 5 und SO 6 besteht zwischen dem Bestand und
der Waldgrenze nur em n sehr geringer Abstand bzw. die Gebaude und Nebenanlagen
grenzen unmittelbar an die Waldflache. Ein deutliches Abrucken der Baugrenze wie
beim Baugebiet SO 3 ist aufgrund der geringen Tiefe der Baugebiete nicht moglich.
Urn Oberhaupt eine bauliche Entwicklung zu ermoglichen, sind in diesen Bereichen
die Gefahrenabwehr ermoglichende Nutzungsbeschrankungen (siehe Punkt 7.3.1)
und erhohte brandschutztechnische Anforderungen an die Gebaude geregelt.

Die Festsetzung einer Bauline angrenzend an den Hauptubergang ist erforderlich,
urn langfristig die geschlossene Struktur der Ladenstrafle zu erhalten.

7.3.4 Reduzierung des Waldabstands

Im Rahmen der frUhzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 15 „Strandzugang-
Hauptubergang" wurde das nach § 10 LWaldG kw eine Unterschreitung des Waldab-
stands nach § 20 LWaldG erforderliche Einvernehmen mit der zustandigen Forstbe-
horde hergestellt.

In Zusammenarbeit mit der ForstbehOrde und dem Bauordnungsamt des Landkrei-
ses wurde der mit dem Waldabstand verfolgte Schutzzweck durch Festsetzungen
nach § 9 Abs. 1 BauGB und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sowie
durch Regelungen im Rahmen von stadtebaulichen Vertragen mit den Pachtern hin-
reichend abgesichert.

7.3.5 Verkehrsflachen / Befahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen

Das gesamte Plangebiet ist aufgrund seiner Funktion als Fuflgangerbereich fur den
allgemeinen Kraftverkehr gesperrt. Entsprechend § 46 StV0 ist zur Befahrung des
Fullgangerbereichs eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Lediglich far Anlieger,
Lieferfahrzeuge, Betreiber, Angestellte sowie fur Behinderte besteht eine Zufahrtsbe-
rechtigung.

Es ist fur die Zukunft nicht beabsichtigt, diese Beschrankung aufzuheben. Die Ge-
meinde regelt die Zufahrtsbeschrankung durch eine Schranke, welche nur vom o. g.
privilegierten Personenkreis per Berechtigungskarte passiert werden kann.

Die von der Brandschutzstelle des Landkreises eingeforderte Aufstellflache fur Fahr-
zeuge der Feuerwehr, welche auch bei Entnahme von Loschwasser aus dem Pre-
rowstrom die Durchfahrt von Rettungsfahrtzeugen ermOglicht, ist durch die Planung
gegeben. Die fur den Hauptubergang festgesetzte Verkehrsflache hat durchgehend
eine Breite von 8 m, in den an Bebauung angrenzenden Abschnitten sogar von 10 m
Breite. Der festgesetzte Ausschluss von Einzaunungen in den Vorbereichen zum
Hauptubergang hin, stellt die Befahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen zusatzlich sicher.

Ruhender Verkehr

Die fur vorgenannte privilegierte Gruppen benotigten Stellplatze sind im Bereich der
Baugebiete unterzubringen.
Fur die Baugebiete SO 2,S0 5 und SO 6 wurden die fur die erforderlichen Stellplatze
benOtigten Flachen aus gestalterischen und funktionalen Grunden verbindlich festge-
setzt. Die Stellplatze sind an gestalterisch weniger sensiblen und den Besucherver-
kehr nicht wesentlich beeintrachtigenden Standorten eingeordnet. Zudem ist eine
BUndelung von jeweils mehreren Stellplatzen vorgenommen worden.

NA.AllelDr Golz und WagnertProjekteTrerow\BP 15 StrandOberganglEntwudIF3 E 060323.doc Seite 20 von 31



Gemeinde Ostseebad Prerow Bebauungsplan Nr. 15 „Strandaufgang - Hauptilbergang"

und Radwegeverbindungen

Die bestehenden Full- und Radwegeverbindungen wurden aufgenommen und ent-
sprechend festgesetzt.

7.3.6 Griinflachen

im Rahmen der weiteren Kur- und Tourismusentwicklung ist eine Funktions- und
Gestaltaufwertung der Parkanlage und des Spielplatzes sudlich des Prerowstroms
vorgesehen.

Der Tennisplatz sUdwestlich des Dunenhauses befindet sich auf einer Flache der Ge-
meinde und wird vom ortlichen Tennisverein unterhalten. Urn neben den Vereinsmit-
gliedern auch Urlaubsgasten die Benutzung zu ermoglichen, sieht die Planung eine
Flache fur einen 2. Platz auf der Waldlichtung neben dem bereits bestehenden Spiel-
feld vor. Zur Zeit gibt es keine offentlich nutzbare Tennisanlage in Prerow; die 2 pri-
vaten Platze des Bernsteinhotels stehen lediglich den Hotelgasten zur Verfugung und
reichen in der Kapazitat gerade fur diesen Personenkreis.

Entsprechend sind vorgenannte Bereiche als Offentliche GrOnflachen nach § 9 Abs. 1
Nr. 15 BauGB mit den der Nutzung entsprechenden Zweckbestimmungen festge-
setzt.

Weiterhin werden as Grunflachen die naturnahen Freiflachen sudlich angrenzend an
den landwarts gerichteten DOnenfuR und angrenzend an den Tennisplatz, auf denen
Magnahmen entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgeschrieben sind, festge-
setzt. Diese Flachen dienen ausschlieglich Zwecken des Naturschutzes.

7.3.7 Wasserflachen

Das Altwasser des Prerowstroms im Plangebiet ist fur das Befahren mit Tref- und
Ruderboten geeignet. Die Sicherung des Bootsverleihs am Standort ist beabsichtigt.

Das Altwasser wird entsprechend gembil § 9 Abs.1 Nr.17 BauGB als Wasserflache
festgesetzt.

7.3.8 Ver- und Entsorgung

Die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen und sonstigen Anlagen reichen
auch kw den Anschluss der mit vorliegender Planung ermOglichten zusatzlichen Ge-
baude bzw. Nutzungen aus. Die Trassen der Hauptver- und Entsorgungsleitungen
liegen nach den Festsetzungen im Offentlichen Strallenraum (Verkehrsflache beson-
derer Zweckbestimmung).

FOr die Abfallentsorgung sind auch nach den Festsetzungen des Bebauungsplans
hinreichende Zuwegungen von min. 4,75 m Breite und den fOr em n 3-achsiges
fahrzeug erforderlichen Kurvenradien gesichert. im Bereich der festgesetzten Platz-
flache zwischen SO 1a/b und SO 2 ist zukunftig auch em n Wenden ohne ZurOckset-
zen, entsprechend den Anforderungen laut Abfallsatzung des Landkreises, ermag-
licht.

7.3.9 Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a und b BauGB

Zu erwartende Auswirkungen des Planvorhabens auf Natur und Landschaft

Boden/ Relief

Die Bodenstrukturen werden durch Oberbauung, Bodenabtragung, -auff011ung, -
verdichtung und Versiegelung stark beeintrachtigt. Ein Teil der festgesetzten Bebau-
ung sichert den heutigen Bestand, weitere Baumagnahmen finden auf bisher un- o-
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der teilversiegelten Flachen statt. Durch die Neubebauung kommt es zur Versiege-
lung bisher offener Flachen. Im Vergleich zu den geplanten Abrissen von Bestands-
gebauden ist die geplante Neuversiegelung allerdings nur geringfOgig grofler.

Somit sind die Auswirkungen wegen der schon bestehenden Nutzungen als gering
einzuschatzen.

Grundwasser/ Oberflachenwasser

Durch die Verdichtung bzw. Versiegelung wird das Regenwasser schneller abgeleitet
und der Zufluss in das Grundwasser verringert. Der Umfang der Neuversiegelung ist
relativ gering (siehe vorheriger Abschnitt), so dass es in diesem Zusammenhang zu
keinen negativen Auswirkungen kommen wird.

Der Geschutztheitsgrad des Grundwassers ist aufgrund der Durchlassigkeit der
Schichten sehr gering. Die Sande konnen Schadstoffe nur in geringem Umfang ad-
sorbieren, es ist mit einer Gefahrdung des Grundwassers zu rechnen. Von den ge-
planten touristischen Nutzungen gehen allerdings kaum Gefahrdungen aus.

Die Oberflachengewasser bleiben durch das Vorhaben unberuhrt, hier entstehen
keine Beeintrachtigungen.

Allerdings ist nach LNatG MV § 19 Absatz 1 em n Gewasserschutzstreifen an Kusten-
gewassern von 200 Metern land- und seewarts von der Mittelwasserlinie einzuhalten.
Rh. die Neubebauung im Bereich sudlich des Warmbades und des DOnenhauses
bedarf es entsprechend einer Ausnahmegenehmigung.

Zum Schutz der Gewasserbetten und Uferbereiche oberirdischer Gewasser legt das
Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) einen zu schutzenden
Uferbereich fest (§ 81 Abs. 1). Dieser umfasst die angrenzenden Flachen in einer
Breite von 7 Metern landseits der BOschungsoberkante. Innerhalb dieser Flachen
sind bauliche Anlagen unzulassig. Bauliche Anlagen des Vorhabens beruhren diese
Schutzflachen jedoch nicht.

Klima/ Luft

Mit den grollflachigen Geholzbestanden innerhalb des Planungsraumes gehort das
Plangebiet zu den Frischluftentstehungsgebieten von hoher Intensitat.

Da bereits eine Baustruktur vorhanden ist, neue Bebauungen als Ersatz fur abgangi-
ge Strukturen errichtet und in die vorhandene Struktur eingefugt werden, wird von
dem Vorhaben das Klima nur in sehr geringem Male beeintrachtigt. So kann eine
Zirkulation zwischen Land und Meer weiterhin stattfinden. Ebenso befinden sich auf
den neu zu bebauenden Flachen kaum bedeutsame Vegetationsstrukturen. Ein
Groilteil der bestehenden Freiflachen bleibt zudem als solche erhalten.

Wahrend der Bauphase kommt es aufgrund des Einsatzes von Baumaschinen und -
fahrzeugen zu Emissionen von gas- und staubfOrmigen Luftschadstoffen. Die Emis-
sionsmenge ist aber insgesamt als gering einzuschatzen. Schadstoffemissionen ge-
hen von der Neubebauung nicht aus.

Biotope

Die Bestinnmung des Biotopwertes erfolgt zunn einen aufgrund seiner Regenerations-
fahigkeit (Entwicklungszeit oder Wiederherstellbarkeit nach Verlust) und zum ande-
ren Ober die Einschatzung des Biotops in der Roten Liste der BRD. Die Erlauterung
des Verfahrens ist im zugehorigen Greinordnungsplan dargestellt.

Die Zuordnung der Biotoptypen ist in der Tabelle 2-1 GOP dargestellt, dementspre-
chend ist die Anzahl direkt betroffener Wertbiotope sehr gering. Die dargelegte Bio-
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topbewertung bildet die Grundlage fur die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und
Landschaft im folgenden Kapitel, dort werden die Auswirkungen im Detail erortert.

Wesentliche Auswirkungen und Verluste sind insbesondere fur den mesophilen Bu-
chenwald und den naturnahen Kiefernbestand zu verzeichnen. Es gehen neben dem
Jungaufwuchs auch teilweise alte Baumbestande verloren, die betroffenen Flachen-
groflen sind aber nur gering. Erhebliche Beeintrachtigungen ergeben sich durch das
Holzdeck auf der Weifdüne, da hierdurch em n wertvoller Lebensraum reduziert wird.
Neben dem Verlust von einigen Gebuschbestanden sind weitere Auswirkungen auf
die restlichen Biotope sehr gering.
Im Untersuchungsraum sind einige nach § 20 LNatG M -V Abs. 1 geschutzte Biotope
zu verzeichnen, diese werden aber weder in ihrer Funktion beeintrachtigt noch sind
sie von grogeren Flachenverlusten betroffen.

Fauna

In den Bereichen der bereits vorhandenen baulichen Strukturen sind keine grolleren
Auswirkungen zu erwarten. Die Nahe zur vorhandenen Bebauung lasst auch die Be-
deutung als Nahrungsbiotop gering erscheinen.

Durch die mogliche Intensivierung der Nutzung aufgrund des Vorhabens kann es zu
geringen Beeintrachtigungen der sich in der naheren Umgebung befindenden unge-
stOrten Bereiche kommen. Insgesamt treten jedoch nur geringe Beeintrachtigungen
bzw. Verluste auf.

Landschaftsbild/ Erholung

Fur das Landschaftsbild ergeben sich geringe Beeintrachtigungen. Die bauliche Pra-
gung zum einen und zum anderen die Charakteristik des Gebietes bleiben erhalten.
Hierbei wird die Baustruktur durch die Integration einzelner Gebaude geschlossen.
Weiterhin wird die bauliche Pragung der vorhandenen Strukturen westlich durch den
Gebaudekomplex des SO 3 verandert. Aufgrund der HOhenbeschrankung des neu-
en Gebaudes wird das Landschaftsbild nicht negativ beeinflusst. Eine wesentliche
Veranderung entsteht durch das Holzdeck auf der DUnenflache. Ein naturnah wir-
kender Bereich wird baulich Oberpragt, allerdings 1st die unmittelbare Umgebung
durch Warmbad, Toilettengebaude und Seebrucke bereits beeintrachtigt.

Die ErholungsmOglichkeiten fur den Menschen bleiben bestehen bzw. werden noch
verbessert, so werden Wandermoglichkeiten und Elemente der Freizeitnutzung noch
ausgebaut. In diesem Bereich kommt es also zu keinen nachteiligen Veranderungen.

lnsgesamt 1st durch die Starkung der vorhandenen Struktur von einer Belebung des
Gebietes auszugehen. Diese grolleren Besucherstrome werden sich hierbei aber in
einem Rahmen bewegen, bei dem weitere grollere Beeintrachtigungen auf die Urn-
gebung nicht zu erwarten sind.

Eingriffe in Natur und Landschaft

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist gemall §la BauGB in Verbindung mit § 14
LNatG M -V die Eingriffsregelung zu OberprOfen. Das bedeutet, dass die sich aus der
Umsetzung der Planung ergebenden Eingriffe in Natur und Landschaft in Hinblick auf
ihre Zulassigkeit zu untersuchen sind, MaRnahmen zu ihrer Vermeidung oder Minde-
rung festgelegt sowie far unvermeidbare, aber zulassige Eingriffe, Maanahmen zum
Ausgleich und Ersatz festgesetzt werden mussen.

Die Ermittlung der Eingriffe sowie der KompensationsmaBnahmen erfolgt aus techni-
schen GrOnden zusammengefasst im Anhang. Im Folgenden werden nur die Grund-
lagen dargestellt.
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Kurzbeschreibung der Eingriffe

In groflen Teilen des Geltungsbereiches werden durch den Bebauungsplan Eingriffe
in Natur und Landschaft gema1 §la BauGB vorbereitet.

Der Bebauungsplan sieht auf einer Flache von ca. 1,4 ha die Schaffung von Sonder-
gebieten vor. Innerhalb dieser Sondergebiete werden auf vorgenutzten Flachen zum
Tell auch neue Gebaude integriert. Die restlichen Flachen des Geltungsbereiches
bleiben in ihrem Bestand erhalten bzw. es erfolgt in Teilbereichen auch em n Abriss
vorhandener Gebaude. Der Eingriff wird durch folgende MaRnahmen gepragt:

• Schaffung neuer baulicher Anlagen
• Nutzungsintensivierung in bereits bebauten Bereichen
• Umgestaltung von bestehenden Freiflachen

Methodik

Die Untersuchung der Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage der Broschure
"Hinweise zur Eingriffsregelung" des Landesamtes fur Umwelt und Natur Mecklen-
burg-Vorpommern (Heft 3 der Schriftenreihe des LUNG Juni 1999). Eine Erlauterung
der Methodik und die detaillierte Darstellung der Bilanzierung erfolgt in Anlage 1 des
Gainordnungsplanes.

Maanahmen zur Vermeidung/ Minimierung der Eingriffe

Aufgrund der insgesamt bereits geringen Eingriffsintensitat sind nur in begrenztem
Umfang MaRnahmen zur Minderung der Eingriffe moglich. Jedoch tragt die konse-
quente Bebauung im Bestand zu einer Verringerung der Eingriffsintensitat bei. Eben-
so werden durch Nutzungsaufgabe vernachlassigte Bereiche durch Abriss und Neu-
bau wieder aktiviert.

Far die Verkehrsflachen wird eine teilversiegelte Bauweise vorgeschrieben, urn die
Auswirkungen der Versiegelung auf den Boden- und Wasserhaushalt zu mindern.

Eingriffsermittlung

Unter Punkt 2 des Anhanges 1 des GrOnordnungsplanes werden die Eingriffe in Na-
tur und Landschaft entsprechend des ModeIls ermittelt, wobei nach vollversiegelten
und unversiegelten Flachenanteilen unterschieden wird.

Die starksten Eingriffe entstehen durch die Baugebiete SO 4 und SO 5 und durch die
Erweiterung des Tennisplatzes. Mit den kleineren Eingriffen in den anderen Bauge-
bieten ergibt sich insgesamt em n Kompensationsflachenbedarf von 3.199 m2.

Ausgleich der Eingriffe

MaRnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sind innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes nur in geringem Umfang moglich. Ange-
setzt werden die vorgesehenen Baumpflanzungen (P1). Diese MaRnahme erreicht
em n Flachenaquivalent von 800 m2.

Ergebnis der Bilanzierung

Aus der Bilanzierung der Eingriffe und der KompensationsmaRnahmen ergibt sich,
dass die durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft nur zu
einem Teil innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes kompensiert
werden kOnnen. Einem Kompensationsflachenbedarf von 3.199 m2 Flachenaquiva-
lent stehen AusgleichsmaRnahmen in Hohe von 800 m2 gegenuber.
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Daher wird eine externe MafInahme auf der gemeindeeigenen Flache des Reserve-
parkplatzes am Bernsteinweg erganzend vorgenommen. Mit dem dazukommenden
Flachenaquivalent von 750 rre wird aber noch kein hinreichender Ausgleich erreicht.

Das verbleibende Defizit von 1.649 m2 Flachenaquivalent wird daher Ober das Oko-
konto der Gemeinde Ostseebad Wustrow kompensiert. Ein entsprechender Be-
schuss 1st seitens der Gemeinde gefasst; seitens der Gemeinde Wustrow und sei-
tens der Unteren Naturschutzbehorde wurde die Zustimmung angekundigt. Damit 1st
em n vollstandiger Ausgleich hergestellt.

Magnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Urn die Neuversiegelung und somit die Belastung des Naturhaushaltes zu verringern,
sind die Verkehrsflachen in teilversiegelter Bauweise herzustellen.

Ml: Urn die das Landschaftsbild pragenden Elemente der Kustenlandschaft zu erhal-
ten, ist der an den landseitigen DOnenfull anschlieflende Bereich zu schutzen. Ins-
besondere 1st der Bewuchs der sandigen Flache zu erhalten, urn einen Abtrag zu
verhindern. Die einbezogene Teilflache der ehemaligen Klaranlage wird dabei der na-
tOrlichen Entwicklung mit Oberlassen.

M2: Die festgesetzte Einzaunung des 2. Tennisplatzes 1st erforderlich, urn eine Be-
eintrachtigung der angrenzenden Waldflachen durch den Spielbetrieb zu vermeiden.

Bindung fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzun-
gen

Die Flachen mit einer Erhaltungsbindung sollen die nicht direkt betroffenen Biotope
dauerhaft schOtzen. Dies betrifft vor allem die Wertbiotope wie z. B. die Waldflachen,
die durch ihre lange Regenerationszeit von herausragender Gewichtung sind. Eben-
so wurde innerhalb der direkt betroffenen Flachen der Baumbestand kartiert und be-
sonders markante und stadtebaulich pragende Baume wurden mit einem Erhal-
tungsgebot versehen. Dies tragt zur Qualitat es gesamten Gebietes bei und sichert
eine gewisse Durchgrunung in Teilbereichen. Fur den Obrigen Baumbestand wurde
per textlicher Festsetzung der Erhalt geregelt bzw. bei Erfordernis deren Fallung in
Anlehnung an die Eingriffsregelung M -V eine Ausgleichregelung getroffen.

Anpflanzungen von Baumen und Strauchern

Ziel der Anpflanzgebote 1st das Erreichen einer angemessenen Durchgrunung des
Gebietes, urn neben Erholungsfunktionen fOr den Menschen auch Lebensraumfunk-
tionen bzw. Trittsteinfunktion fur Flora und Fauna zu erfullen. Urn diese zu sichern,
werden Mindestanforderungen an das Pflanzmaterial und die GrOf3e der Baumschei-
ben definiert. Innerhalb des Gebietes sollten nur heimische und Standort gerechte
Pflanzen Verwendung finden. Hierftir wurde eine Pflanzenliste erstellt, die keine
fremdlandische Arten beinhaltet.

P1: Die Pflanzgebote sudlich des DOnenhauses sowie im Bereich der Platzflache
sudlich des Prerowstroms dienen der gestalterischen und funktionalen Aufwertung
(Schatten- und Ruhebereiche).

Bei der Neuanlage von Stellplatzen sollten ebenso groaronige Baume gepflanzt
werden, urn die Attraktivitat dieser Flachen zu erhohen und zur DurchgrOnung des
Gebietes beizutragen. Weiterhin dient dieses Anpflanzgebot innerhalb der Sonder-
gebiete einer moglichst flachendeckenden DurchgrOnung des Gebietes. Durch die
Festsetzung wird zudem die optische Auswirkung der Stellplatze auf das Umfeld ge-
mindert. Die Festsetzung des Pflanzgebots für das Baugebiet SO 3 hat die gleichen
Intentionen.
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Die Festlegung der Dimensionen fur die Baumscheiben soil kw die neu gepflanzten
Baume optimale Wachstumsbedingungen schaffen. Hierzu muss den Baumen emn
ausreichender nutzbarer Wurzelraum zur VerfOgung stehen.

Externe Ausgleichsmagnahmen

Die zur vollstandigen Konnpensation u. a. erforderliche externe AusgleichsmaRnahme
erfolgt auf der Flache des Reserveparkplatzes nordostlich des Bernsteinwegs. Die
Flache ist im Eigentum der Gemeinde, womit die Realisierbarkeit der MaRnahme ge-
geben ist.

Es werden insgesamt 30 groRkronige Laubbaume standortgerechter Arlen auf der
Flache verteilt gepflanzt. Dabei stehen die Baume einzeln oder in Gruppen von bis zu
3 Baumen. Als Pflanzqualitat werden Hochstamme, 3 mal verpflanzt mit 16-18 cm
Stammdurchmesser festgelegt. Da die Flache weiterhin insbesondere bei GroRver-
anstaltungen als Parkplatz genutzt werden soli, werden die Baume mit Zaunen aus
Holz vor Beschadigungen geschOtzt. Im Anhang ist em n Pflanzschema beigefugt.

Im Rahmen des Okokontos Wustrow erfolgt eine Wiedervernassung von Wiesenfla-
chen. Die Gesamtmallnahme wurde im Einvernehmen mit Unterer Naturschutzbe-
horde und dem StAUN entwickelt. Die betroffenen Flachen befinden sich in Eigentum
der Gemeinde Ostseebad Wustrow, sodass eine Umsetzung gesichert ist.

Zuordnung der Ausgleichsmagnahmen

Mit den Festsetzungen zur Zuordnung erfolgt die Sicherung eines vollstandigen Aus-
gleichs der mit dem Bebauungsplan ermoglichten Eingriffe sowie eine Verteilung der
Lasten entsprechend eines objektiven und damit nachvollziehbaren MaRstabs.

7.3.10 Festsetzung der Hohenlage

Die Festsetzung der HOhenlage zur Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
zwischen dem SO 1a/b und dem SO 3 ist erforderlich, urn eine funktionsfahige Er-
schlieRung des westlichen Plangebietsbereichs sicherzustellen. Die eingeraumte
Spannbreite zwischen 1,50 m und 3,20 m Ober HN berOcksichtigt das zum Strand hin
ansteigende Gelandeprofil. Damit wird eine ebenerdige Anbindung der den offentli-
chen Erschliegungsraum flankierenden bestehenden bzw. ermifiglichten zukOnftigen
Bebauung ebenso ermoglicht, wie eine funktionierende Anbindung Richtung Haupt-
Obergang und an die WegefOhrungen im Bereich der Mine. Bei den Regelungen zur
Platzgestaltung wurden die Anforderungen bestehender, angrenzender Gebaude
sowie bereits bekannte Planungen im angrenzenden Bereich mit berucksichtigt.

Die Angleichung der verschiedenen Ausgangshdhen kann alternativ Ober eine leichte
Neigung der Platzflache (3 % Gefalle zur Entwasserung ohnehin erforderlich) sowie
Ober eine Terrassierung erfolgen.

7.3.11 rtliche Bauvorschriften

Der Bebauungsplan regelt die zukunftige bauliche Entwicklung eines wichtigen fur
den Tourismus relevanten Ortsbereichs, der zudem von denkmalpflegerischer Be-
deutung ist.

Die Festsetzungen nach § 86 LBau0 M -V basieren auf einem ganzheitlichen Gestal-
tungskonzept, welches die historischen und gestalterischen Besonderheiten des
HauptObergangs wOrdigt.

Zum Strand hin wird der Hauptubergang von 2 grifilleren Gebaudeeinheiten, welche
auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurOckgehen (Restaurant Seeblick steht unter
Denkrnalschutz), flankiert. Diese sind zweigeschossig und zeigen flach geneigte mit
glatten Materialien (Zink und Dachpappe) eingedeckte Dacher. Die Wandflachen
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sind groatenteils mit Holz horizontal oder vertikal verschalt, wobei das Untergeschoss
des Dunenhauses verputztes Mauerwerk zeigt. SOdlich daran ist der HauptObergang
beiderseitig kleinteilig von Verkaufsbuden mit einer Grundflache zwischen 10 und 50
m2 flankiert. Die Gebaude, von denen die altesten ebenfalls zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts errichtet wurden, zeigen durchgehend mit Naturrohr eingedeckte Dacher
von 45-50° Dachneigung und Wandflachen in Holzverschalung.

Lediglich wenige nach 1990 errichtete Funktionsbauten durchbrechen dieses Gestal-
tungsmuster und lassen keinerlei Gestaltungsabsicht erkennen. Dies wirkt auf den
Betrachter stark stOrend und beeintrachtigt die Aufenthaltsqualitat und Erholungs-
wert. Daher ist zum Erhalt des Ortsbilds mit seiner besonderen Baustruktur sowie der
charakteristischen Baugestaltung betreffend des gesamten Geltungsbereichs Ober
die planungsrechtlichen Festsetzungen hinaus die Festsetzung ortlicher Bauvor-
schriften gemall § 86 LBau0 M -V erforderlich. Die einzelnen Festsetzungen lassen
sich wie folgt begrUnden:

Durch die Ermoglichung eines bis auf 1,5 m verringerten Bauabstands bis zur seitli-
chen und rOckwartigen GrundstOcksgrenze wird der geschlossenen stadtebaulichen
Struktur der Ladenstralle Rechnung getragen.

Die Grollenbeschrankung betreffend der Gebaudebreite und Tiefe orientiert sich an
den entsprechenden Grundmagen, welche die Mehrheit der Bestandsbauten und
insbesondere die historischen Verkaufsbuden nicht Oberschreitet. Die Regelung ist
zum langfristigen Erhalt des charakteristischen Ortsbildes unumganglich.

Langs des Hauptubergangs ist em n symmetrisches Sattel- oder Walmdach mit steiler
Dachneigung sowie die Eindeckung mit Naturrohr charakteristisch; daher wird eine
entsprechende Gestaltung auch verbindlich fur Neu- und Umbauten festgeschrieben.
Die fik die 0brigen Bereiche festgeschriebenen Dachformen und Gestaltungen orien-
tieren sich an den bereits beschriebenen historisch Oberlieferten Gestaltungen.

Die Festsetzungen zu Fassadengestaltung nehmen ebenfalls das 0berlieferte Gestal-
tungsmuster auf.

Der Ausschluss von Einfriedungen in den Vorbereichen der Laden am Haupt:ter-
gang gewahrleistet die GrofIngigkeit und Funktionsfahigkeit dieses stark frequen-
tierten Bereichs.

8 Nachrichtliche Obernahmen

8.1 Hochwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich in seiner Gesamtheit vor dem KOstenschutzdeich. Ab-
gesehen von einem kleinen Flachenanteil im an den Dunengurtel angrenzenden Be-
reich, liegt der gesamte Geltungsbereich unter dem Bemessungshochwasser fur das
hundertjahrige Hochwasser, welches laut Genera!plan KUsten- und Hochwasser-
schutz M -V von 1994 2,60 m Ober HN zuzUglich Wellenschlag betragt. Bei auflandi-
gem Wind der Starken 6 bis 8 Bft sind in Ufernahe bei ca. 3 m Wassertiefe maximale
WellenhOhen bis zu 2,50 m zu erwarten. Der nordlich an den Geltungsbereich an-
schliellende DOnengUrtel verfUgt gernall Stellungnahme des StAUN Stralsund als
zustandiger FachbehOrde vom 31.03.2005 nicht Ober den notigen Ausbaugrad einer
VollschutzdOne und ist damit nicht in der Lage, em n Bemessungshochwasser zu keh-
ren. Bei Eintritt des Benriessungshochwassers muss mit einer v011igen Abarbeitung
der Dune und einer Oberflutung des gesamten Geltungsbereichs gerechnet werden.
Da das Gelande in Richtung Prerowstrom abfallt, ist von einem raschen Anstieg des
Wassers auszugehen.

Das gesamte Plangebiet ist gernall § 136 Abs. 1 LWaG M -V dem Kustenschutzge-
biet „Zingst" nach § 37 Wassergesetz der DDR vom 02.07.1982 zugehorig. Gernail §
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136 Abs. 2 LWaG M -V bedarf der Neubau, die Anderung und Beseitigung von Bau-
werken und baulichen Anlagen einer Zulassung seitens des StAUN als zustandiger
Genehmigungsbehorde. Diese Zulassungserfordernis gilt auch nach lnkrafttreten des
Bebauungsplans fort.

Die Darstellung des Geltungsbereichs als KOstenschutzgebiet nach § 37 Wasserge-
setz der DDR ist entsprechend § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 136 Abs. 1 LWaG M -V
nachrichtlich Ubernommen.

In Anbetracht der gegebenen Sturmflut- und Hochwassergefahrdung werden in Ab-
stimmung mit der fOr den KOstenschutz zustandigen BehOrde in vorliegendem Be-
bauungsplan fur samtliche Baugebiete Wohnen und Beherbergung grundsatzlich
nicht zugelassen.

8.2 Wald, Erfordernis zur Waldumwandlung

Die im Bebauungsplangebiet gemafl Definition § 1 LWaldG bestehenden Waldfla-
chen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan gemaR § 9 Abs. 6 BauGB Ober-
nommen.

Fur eine kleine Teilflache SO 4 wird der Bestand an Wald durch die vorgelegte Pla-
nung reduziert. Die Genehmigung zur erforderlichen Nutzungsanderung gemafl § 15
LWaldG M -V ist von der zustandigen ForstbehOrde mit Schreiben yam 28.06.2005
und vom 10.02.2006 in Aussicht gestellt worden. Ein Antrag auf Waldumwandlung
wurde an die zustandige Obere ForstbehOrde gestellt. Das StAUN als Vertreter des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, dem betroffenen EigentOrner, wurde mit Bitte urn
Zustimmung angeschrieben.

8.3 Geschiitzte Biotope

Das Altwasser des Prerowstroms einschliefIlich der Uferbereiche sowie der nOrdlich
anschlieflende Bruchwald stellen nach § 20 LNatSchG M -V geschOtzte Biotope da
und werden entsprechend § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich Obernommen.

8.4 Landschaftsschutzgebiet Boddenlandschaft

Der Geltungsbereich ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets „Boddenland-
schaft". Das LSG ist entsprechend nachrichtlich Obernommen.

Die erforderliche Erlaubnis zur vorgesehenen baulichen Entwicklung entsprechend §
5 Schutzgebietsverordnung ist seitens der zustandigen Unteren Naturschutzbehorde
des Landkreises Nordvorpommern in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Antrag
geht parallel zur offentlichen Auslegung an die zustandige Genehmigungsbehorde.

8.5 Kiistenschutzstreifen

Gemal3 § 89 Abs. 1 LWaG besteht bei flachen Ufern in einem Abstand 200 m von
der Mittelwasserlinie em n Verbot fOr die Errichtung und Veranderung baulicher Anla-
gen. Diese Regelung kommt bei vorliegendem Bebauungsplan nicht zum tragen, da
der gesamte Geltungsbereich nach § 136 LWaG M -V dem Kustenschutzgebiet
„Zingst" zugehOrig ist.

8.6 Schutz der Gewasserbetten und Uferbereiche

Zum Schutz der Gewasserbetten und Uferbereiche oberirdischer Gewasser legt das
Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) einen zu schOtzenden
Uferbereich fest (§ 81 Abs. 1). Dieser umfasst die angrenzenden Flachen in einer
Breite von 7 Metern landseits der Boschungsoberkante. Innerhalb dieser Flachen
sind bauliche Anlagen nur insoweit zulassig als sie standortgebunden oder wasser-
wirtschaftlich notwendig sind.
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Fur den bestehenden Bootssteg sOdlich des Prerowstroms trifft die erforderliche
Standortgebundenheit zu, sodass dieser weiterhin zulassig 1st.

8.7 Ki"sten- und Gewasserschutzstreifen nach § 19 LNatG M -V

Nach LNatG MV § 19 Absatz 1 dOrfen an Gewassern erster Ordnung bauliche Anla-
gen in einem Abstand von bis zu 100 m land- und gewasserwarts sowie KOstenge-
wassern von 200 Metern land- und seewarts von der Mittelwasserlinie nicht errichtet
oder wesentlich geandert werden.

Da fOr den Geltungsbereich z. Zt. em n Bebauungsplan mit Beteiligung der zustandigen
Naturschutzbehorde aufgestellt wird, gilt entsprechend § 19 Abs. 2 Ni. 3 LNatG M -V
diese Beschrankung lediglich bis in Kraft treten der Satzung.

9 Hinweise

9.1 Besondere Mallnahmen zur Gefahrenabwehr

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten und der gestalterischen Anforderungen 1st ei-
ne Gefahrenabwehr hinsichtlich VValdbrand und Sturmschaden gegenOber den Ge-
bauden im Bereich der Baugebiete SO 2, SO 3, SO 4, SO 5 und SO 6 Ober einen
hinreichenden Waldabstand und sonstige Ober das Bauplanungsrecht mogliche
Festsetzungen alleine nicht leistbar. lnsbesondere die gegebenen Baustrukturen im
SO 4 und SO 6, welche direkt an die Waldkante angrenzen sowie die insgesamt be-
schrankten Platzverhaltnisse des Standorts erfordern hier besondere zusatzliche
MaRnahmen.

Die unter Hinweise auf der Planzeichnung aufgefOhrten zusatzlichen MaRnahmen
gewahrleisten in der Kombination untereinander und mit den planungsrechtlichen
Festsetzungen einen angemessenen Schutz sowohl gegen Oberspringen eines
Brandherds in einem Gebaude auf den Waldbestand, als auch umgekehrt. So. ver-
hindert die brandhemmende Beschichtung der Rohreindeckung von innen das Uber-
greifen des Feuers auf benachbarte Gebaude und den Wald. Die Auflage, dass
samtliche AuRenbauteile die Anforderungen F 30 erfullen mOssen, dient der Brand-
abwehr in beide Richtungen. Zudem wird der Gefahr fur Menschen durch umstOr-
zende Baume durch Festsetzung massiver ErdgeschoRdecken und durch den Aus-
schluss von Aufenthaltsraumen Ober diesen Decken begegnet.

Die vorgenannten MaRnahmen für einen erweiterten Brandschutz werden im Rah-
men eines stadtebaulichen Vertrags zwischen den aktuellen Pachtern bzw. Bauher-
ren und der Gemeinde Ostseebad Prerow als Erganzung zu den aus dem Bebau-
ungsplan erwachsenen Anforderungen geregelt. Beim Abschluss neuer Pachtvertra-
ge wird die gemeinde Ostseebad Prerow entsprechende erganzende stadtebauliche
Vertrager mit den neuen Pachtern abschlieRen.

Bei zukunftigen Bauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplan handelt es
sich zudem entsprechend § 62 und 63 LBau0 M -V auch nach in Kraft treten des Be-
bauungsplans weiterhin urn genehmigungspflichtige Vorhaben. lm Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens werden die aus den Besonderheiten des Standorts er-
wachsenen besonderen Anforderungen an die Gefahrenabwehr berucksichtigt.

Vorstehend erlautertes, die Festsetzungen des Bebauungsplan erganzendes Mall-
nahmenpaket und die rechtliche Absicherung des gleichen, wurde in enger Zusam-
menarbeit mit der Bauaufsichtsbehorde, der Feuerwehr sowie der Forstverwaltung
entwickelt.
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9.2 Bebauungsplan und zugehorige Begriindung

Dem Bebauungsplan ist aber nach § 9 Abs. 10 BauGB eine BegrOndung beizufbgen.
In dieser sind die Planungserfordernis, die Planungsziele, mbgliche Planungsfolgen
sowie die getroffenen Festsetzungen zu erlautern.

Lediglich der Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen und ist damit fur Jeder-
mann verbindliche Rechtsnorm. Die BegrOndung wird dagegen lediglich gebilligt.
Entsprechende erganzende Planungsaussagen im der Rahmen Begrundung erfah-
ren somit auch keinerlei Verbindlichkeit.

10 Magnahmen zur Bodenordnung

Die GrundstOcke im Geltungsbereich befinden sich abgesehen von FlurstOck 1, wel-
ches sich im Besitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern befindet, allesarnt im
Gemeindebesitz. Die genutzten GrundstOcke sind dabei in Erbpacht an verschiedene
private Geschaftsleute vergeben.

Aufgrund der gegebenen Besitzverhaltnisse werden zur Umsetzung der Planung le-
diglich im Bereich des SO 3 fOr den Fall, dass eine groflere Maflnahme realisiert
werden soil, bodenordnerische MaRnahmen zwingend erforderlich. Alternativ ist aber
auch eine Ubertragung der Nutzungsrechte vom Land Ober Erbpacht mbglich.

DarOber hinaus rat die zustandige Bauaufsichtsbehbrde im Sinne der Rechtssicher-
heit fOr die Pachter zu bodenordnerischen MaRnahmen in den Bereichen von SO 4
und SO 6, wo einzelnen Gebauden bisher keine eigenen FlurstOcke zugeordnet sind,
oder wo baulich die genutzten Flachen Ober das zugehbrigen FlurstOcke hinausge-
hen.

11 Flachenbilanz

Flachenkategorie GroIle in ha

Baugebiete - Sondergebiete nach § 11 BauNVO 0,91

Verkehrsflachen 1,00

davon Straflenverkehrsflache 0,27

davon Verkehrsflache bes. Zweckbest. — verkehrsberuhigter Bereich 0,73

Offentliche GrOnflachen § 9 Abs. 1 Ni. 15 BauGB 0,59

Wasserflachen § 9 Abs. 1 Ni. 16 und Abs. 6 BauGB 3,17

Flachen fur Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB 7,85

Geltungsbereich gesamt 13,52

12 Kosten

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Kostenrahmen fur die zur Umsetzung der
Planung erforderlichen Offentlichen Investitionen für Erschlieflung und
AusgleichsmaRnahmen wieder. Die Investitionskosten, welche zur Umsetzung der
Vorhaben im Bereich der Baugebiete sowie fOr grOnordnerische MaRnahmen, welche
nicht fOr den Eingriffs-Ausgleich berucksichtigt werden, erforderlich sind, finden
dagegen keine Berucksichtigung.

Die Kostenaufstellung greift zudem auch nicht auf eine Kostenschatzung im Rahmen
einer nachfolgenden Objektplanung var.
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Mallnahme Menge EH -Preis Kosten

Herstellung befestigter Flachen fOr neue VVege
und Platze (Pflaster, Ziegel) einschlieglich integ-
rierte Treppen StOtzmauern und Einfassungen
mit ca. 20 `)/0 unbefestigtem Flachenanteil

ca. 2.500 m2 150 €/m2 375.000 €

Mobiliar (Beleuchtung, Banke, Fahrradstander
ggf. Spielgerate)

pauschal 25.000 €

Pflanzungen entsprechend P1 (grofIkronige
Laubbaume)

36 St. 350 eSt. 12.600 €

Externe AusgleichsmatInahme, Pflanzung von
28 grofIkronigen Laubbaumen (oder adaquaten
Heckenpflanzungen) an geeigneten Standorten
(EingrOnung Parkplatz Bernsteinweg, GrUnfla-
Chen am Hafen)

28 St. 300 €/St. 8.400 €

Gesamt 421.000 €
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